
Vorläufige Entgeltordnung  

zur Nutzung der städtischen Sporthalle Dommitzsch 

 

 

 

 
1. Geltungsbereich 

 
Diese Entgeltordnung regelt die Erhebung von Entgelten für die Benutzung der städtischen 
Sporthalle Dommitzsch. 
 
2. Nutzungsberechtigte und Nutzungsarten 
 
2.1. Nutzungsberechtigte im Sinne dieser Ordnung sind natürliche oder juristische  
            Personen sowie Vereinigungen aller Art. 
2.2. Die Nutzungsberechtigten haben die überlassene Sporthalle so zu nutzen, dass die  
            Nutzung nicht im Widerspruch zu deren Charakter steht. 
2.3. Eine von Absatz 2 abweichende Nutzung (Veranstaltungen wie z.B. Konzerte,  
            Festveranstaltungen) ist nur nach erteilter Genehmigung durch die Stadt Dommitzsch  
            zulässig.  
 

3. Nutzungserlaubnis 
 
3.1. Die Stadt Dommitzsch überlässt auf Antrag die Sporthalle zur regelmäßig  
            wiederkehrende oder einmalige Nutzung. 
3.2. Ein Anspruch auf Überlassung der Sporthalle an bestimmten Tagen bzw. zu  
            bestimmten Zeiten besteht nicht. 
3.3. Die Vergabe der Sporthalle an Dritte ist nicht gestattet. 
3.4. Die Benutzung der Sporthalle bedarf der vorherigen schriftlichen Erlaubnis 
            (Nutzungsvertrag mit seinen Bestandteilen) durch die Stadt Dommitzsch 
3.5. Ortsansässige Vereine sind bei der Vergabe vorrangig zu beachten. Eine Nutzung für  
            nichtsportliche Veranstaltungen ist nur möglich, wenn dem keine hygienischen oder  
            andere gesetzlichen Festlegungen entgegenstehen. 
 

4. Antragstellung 
 
4.1.  Anträge auf Nutzung der Sporthalle sind mindestens zwei Wochen vor Beginn der  
            Nutzung bei der Stadt zu stellen. 
4.2. Anträge auf Nutzung sind schriftlich einzureichen und durch die  
            Vertretungsberechtigten zu unterzeichnen. 
4.3. Bei regelmäßiger Nutzung werden ein oder mehrere Schlüssel zur Verfügung gestellt. 
4.4. Bei Verlust von ausgehändigten Schlüsseln haftet der Nutzer. Er hat die Kosten der  
            Wiederbeschaffung bzw. Reparatur zu tragen. 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. Überlassungszeiten 
 
5.1. Die Sporthalle steht zur Verfügung 
 a) montags bis freitags nach Schulschluss bis 22.00 Uhr 
 b) an Samstagen, an Sonntagen und an Feiertagen nur in besonderen Ausnahmefällen 
 
 
 
5.2. Eine Überlassung zu anderen Zeiten ist in Ausnahmefällen nur mit vorheriger  
            Zustimmung möglich. 
            Während der Sommerferien trifft die Stadt Dommitzsch besondere Regelungen. 
 
 

6. Beendigung der Überlassung 
 
6.1. Die Überlassung endet durch 
 a) Ablauf der Überlassungsdauer 
 b) Widerruf aus wichtigem Grund 
 c) Rücktritt oder Verzicht durch den Nutzer 
6.2. Die Überlassung kann durch die Stadt Dommitzsch jederzeit ohne Einhaltung einer  

Frist widerrufen werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
a) der Nutzungsberechtigte gegen die Bestimmungen dieser Satzung verstoßen 
b) die Überlassenschaft zu schulischen zwecken benötigt wird. 

 
 

7. Gebührenpflicht 
 
7.1. Für die Sporthalle werden nach Maßgabe dieser Ordnung Entgelte erhoben. 
7.2. Die Entgelthöhe beträgt für ortsansässige Vereine und Sportgruppen 
 a) bei Trainingsbetrieb  10,00 € pro Stunde 
 b) bei Turnieren und sonstigen Veranstaltungen 20,00 € pro Stunde 
 c) bei Punkt- oder Heimspielen pauschal 25,00 € pro Tag 
7.3. Für den Trainingsbetrieb der nicht ortsansässigen Vereine wird ein Entgelt in Höhe  
            von 20,00 € pro Stunde erhoben. Bei Turnieren und sonstigen Veranstaltungen  
            40,00 € pro Stunde. 
7.4. Das Entgelt wird ausschließlich im Erwachsenenbereich erhoben. Kinder, Jugendliche  
            im Alter bis zu 18 Jahren und Behinderte sind davon befreit. 
 

 
8. Fälligkeit des Entgeltes 

 
Das Entgelt wird fällig 
a) bei einem Nutzungszeitraum ab einem Tag bis zu einem Monat am 1. Tag der Nutzung 
b) bei einem Nutzungszeitraum länger als einen Monat jeweils am 3. Werktag des Monats 
bzw. auch viertel- oder halbjährig oder als Einmalzahlung. 
 
 
 
 



 
 

9. Nutzungsvertrag 
 
Das Hauptamt schließt mit jedem Antragsteller einen Nutzungsvertrag entsprechend dem 
Muster der Anlage 1 ab. 
 

10. Inkrafttreten 
 

Diese Entgeltordnung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
 
Dommitzsch, den 26.09.2008          gez. Koch, Bürgermeister       (Abdruck Dienstsiegel) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anlage 1                           N u t z u n g s v e r t r a g 
 
Zwischen   Stadtverwaltung Dommitzsch 
    Markt 1 
                          04880 Dommitzsch 
        
vertreten durch den Bürgermeister 

    - Eigentümer -                                            
    

und                              ........................................... 
    ........................................... 
    ........................................... 
 
vertreten durch  ........................................... - Nutzer - 
                                         
wird folgender Nutzungsvertrag geschlossen: 
 
 

§ 1 
Zweck, Gegenstand, Zeitraum der Nutzung 

 
(1)  Für die Durchführung von  ..................................................(Nutzungszweck benennen) 
      werden im Objekt               ..................................................................................... 
      folgende Räume zur Nutzung zur Verfügung gestellt: 
 
                                                 .................................... 
           .................................... 
 
(2)  Das Nutzungsverhältnis umfasst den Zeitraum vom .................. bis .................... 
 
      ......      von ................. bis ............... Uhr (außer in Ferienzeiten)   
      (Wochentag benennen)                    
 

§ 2 
Nutzungsentgelt 

 
Das Nutzungsentgelt beträgt    ............  Euro/ je Std.  
                                      
Die Überweisung hat 
 
(  )*   bis zum                                                  zu erfolgen; 
 
(  )*   jeweils zum 3. Werktag des laufenden Monats zu erfolgen; 
 
(  )*   ............................................................................... 
         ..............................................................................                                               
         ggf. Sondervereinbarungen, z. B. Ratenzahlung) 
    
 
 *) Zutreffendes bitte ankreuzen       
auf das Konto der  Stadtverwaltung Dommitzsch bei: 
 
                            Sparkasse Leipzig  
                             Kontonummer:  2210014177 
                             Bankleitzahl:     860 555 92 
                             cod. Zahlungsgrund:   



 
 

§ 3 
Vereinbarungen 

 
(1)  Die Absprachen zum konkreten Umfang einschließlich der zeitlichen Belegung je  
      Wochentag sind mit dem Hauptamt zu treffen. 
 
(2) Bedingung für den Abschluss des Nutzungsvertrages ist die Anerkennung der     
      von Stadtverwaltung Dommitzsch festgelegten 
 

 *   Hallenordnung für die außerschulische Benutzung der Sporthalle der Stadt 
Dommitzsch  

          
� *  Entgeltordnung für die Nutzung der Sporthalle der Stadt Dommitzsch 

 
      in ihren jeweils gültigen Fassungen, die jedem Nutzer gegen Unterschrift vor      
      Unterzeichnung des Vertrages ausgehändigt werden. 
 
      Alle daraus resultierenden Verpflichtungen werden somit Gegenstand dieses    
      Vertrages und sind einzuhalten. 
 
 
Dommitzsch,    
 
 
 
 
....................................      ...................................... 
(Name)                                      (Name) 
 
Eigentümer                  Nutzer                                                          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Antrag auf Nutzung der Sporthalle in Dommitzsch 
 
 
 
Antragsteller: 
 

Vereinsname / 
Name, Vorname     _____________________________________ 

 
Sektion/Sportart    _________________________________________ 

 
Straße, Nr.   ________________________________________ 

  
Ortsteil  _________________________________________ 

 
PLZ, Ort   ________________________________________ 

 
 
Nutzungsart: 
 

(Training/Wettkampf)_____________________________________________ 
 
 
gewünschtes Datum bei einmaliger Nutzung: _____________________________ 
 
gewünschter Wochentag und Zeit der Nutzung: 
 
 
von / bis  _______________________________________________________ 
Monat/Jahr 
 
 
Konkrete Daten siehe Anlage 
 
 
 
 
 
 
Ort,Datum _______________________  Unterschrift___________________ 
  
 
 

 


